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Vorlage 
zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am            17.11.2020 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 1136/V vom 16.09.2020 
„Paulinenplatz“ wider offiziell Paulinenplatz benennen  
Drucksachen-Nr. 1934/V  

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 
 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenver-
sammlung die beigefügte Vorlage zur Kenntnis zu geben. 
 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die Be-
zirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 
 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 
 

6. Finanzielle Auswirkungen: Ca. 1.300,00 € für die Beschaffung und Montage eines 
Schildes 
 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 
 
 
 
Maren Schellenberg  
Bezirksstadträtin  
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Vorlage zur Kenntnisnahme für die 
Bezirksverordnetenversammlung 

1. Gegenstand der Vorlage:  BVV-Beschluss Nr. 1136/V vom 16.09.2020 
“Paulinenplatz“ wieder offiziell Paulinenplatz benennen 
BVV-Drs. 1934/V 

2. Berichterstatter:   Bezirksstadträtin Schellenberg 

3.  Die Bezirksverordnetenversammlung hatte am 16.09.2020 den folgenden Beschluss 
gefasst: 

„Das Bezirksamt wird ersucht, das dreieckige, namenlose Grundstück zwischen 
Kadettenweg und Paulinenstraße wieder offiziell als Paulinenplatz in das amtliche 
Straßenverzeichnis des Bezirks aufzunehmen.“ 

 

Die platzähnliche Fläche an der Einmündung der Paulinenstraße in den (heutigen) 
Kadettenweg wurde bereits am 08.August 1895 als Paulinenplatz benannt. Diese 
Benennung wurde am 03.Mai 1935 wieder aufgehoben, da man die Fläche nicht als Platz, 
sondern lediglich als Straßengabelung angesehen hat. 

Bei heutiger Betrachtung kann die betreffende Fläche als Platzfläche zwischen 
Paulinenstraße, Kadettenweg und auch Holbeinstraße angesehen werden, sodass eine 
Benennung als Platz grundsätzlich möglich ist.  

Die Anforderungen des Berliner Straßengesetzes sehen für eine Benennung gem. § 5 
BerlStrG u. a. ein öffentliches Interesse vor, insbesondere ein Verkehrsinteresse. Aus Sicht 
des Straßen- und Grünflächenamtes ist im vorliegenden Fall eine Benennung vertretbar, 
obgleich das Verkehrsinteresse nicht stark hervortritt. 

Die Namensgebung „Paulinenplatz“ ist nach den AV Benennung zulässig, zugleich wird der 
Anteil der weiblichen Namen an den benannten Straßen und Plätzen im Bezirk Steglitz-
Zehlendorf durch die vorgesehene Benennungsabsicht erhöht.     

Die Prüfung der weiteren Voraussetzungen nach dem Berliner Straßengesetz ist ebenfalls 
erfolgt; im Ergebnis stehen der Benennung keine Gründe entgegen. 



 

Die weiteren Schritte zur Benennung werden eingeleitet.  

Es wird gebeten, den o. g. BVV-Beschluss als erledigt anzusehen. 
 
 
 
 
Cerstin Richter-Kotowski   Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin   Bezirksstadträtin 
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